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Beginn der Sitzung: 17 Uhr 35 Minuten 

Vorsitzender Dr. Fruhstorier: Hoher Bun­
desratl Ich e r ö f f n e die 291. Sitzung des 
Bundesrates, die ich in Abänderung der Ein­
berufung vom 19. Juni 1970 auf Grund eines 
Verlangens im Sinne des Artikels 36 Abs. 3 
Bundes-Verfassungsgesetz für heute einberu­
fen habe. 

Das amtliche Pro t 0 k 0 11 der 290. Sitzung 
des Bundesrates vom 19. Juni 1970 ist auf­
gelegen, unbeanstandet geblieben und gilt da­
her als genehmigt. 

E n t s c h u 1 d i g t haben sich die Bundes-
räte Dr. J olanda Offenbeck, Helene 
Tschitschko, Pabst und Göschelbauer. 

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister für Inneres Rösch. (Bei­
fall bei der SPrJ.) 

Hoher Bundesrat1 In der Reihe der Bundes­
länder übernimmt das Land Oberösterreich 
nunmehr den Vorsitz. Darf ich zunächst bei 
meiner Amtsübernahme meinem Vorgänger, 
dem Bundesrat Göschelbauer, für seine ruhige, 
objektive Vorsitzführung danken. Ich glaube, 
ich darf das im Namen des gesamten Bundes­
rates tun. Auch ich will mich bemühen, den 
Vorsitz so unparteiisch als möglimzu hand-

haben, und ich möchte Sie, meine Damen und 
Herren des Bundesrates, dabei um Ihre Unter­
stützung bitten. 

Vor nicht allzu langer Zeit wurde gerade 
der Wechsel im Vorsitz des Bundesrates als 
Gelegenheit benützt, um eine Aufwertung des 
Bundesrates ins Gespräch zu bringen. Dabei 
wurde eine Reihe von guten Ideen und viel 
Optimismus entwickelt. 

Wir sind heute realistisch genug, um ein­
zugestehen, daß derzeit keine Hoffnung be­
steht, daß der zweiten Kammer mehr Ein­
fluß, Mitverantwortung und Mitbestimmung 
gewährt wird. Wir sagen alle mitsammen: lei­
der. 

Wir können aber die innere Reform, die 
von uns allein abhängt, bestreiten, das heißt. 
daß wir unseren Standpunkt und unsere An­
sichten durch Argumente und Uberlegungen 
so darstellen und erhärten, daß wir in der 
Offentlichkeit zunehmend Ansehen gewinnen 
und Resonanz erhalten. Das Fernsehen ver­
mittelt den Staatsbürgern unsere Einstellung 
zu den politischen Fragen, und so bestünde 
die Möglichkeit, unser Ansehen zu heben und 
daß wir mehr Beachtung finden. 
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Vorsitzender 
Unsere Arbeit und unsere Diskussion, 

unsere Auseinandersetzung mit den Proble­
men muß nach meiner Meinung von folgenden 
Grundsätzen geleitet sein: 

Erstens sollte versucht werden, das Oster­
reich-Bewußtsein immer mehr und überall zu 
heben. Mit dem österreichischen Staatsbewußt­
sein hat es eine eigene Bewandtnis. Mußte 
in der Monarchie wie in der Ersten Republik 
das Staats- und Osterreich-Bewußtsein immer 
neu durchdacht und formuliert werden, so wird 
es in der Zweiten Republik immer mehr 
Selbstverständlichkeitj nicht nur der Hinweis 
auf eine große Vergangenheit, sondern die 
Bewältigung der Gegenwartsaufgaben ist das 
Beste, was die Legislative zur Stärkung des 
Staatsbewußtseins tun kann. 

Zweitens: Es gehört das Zusammengehörig­
keitsgefühl aller Osterreicher gestärkt und 
gefestigt. Vielleicht mag gerade in einer 
Demokratie durch die Parteiengliederung und 
durch die Hitze mancher politischer äefechte 
oft der Anschein entstehen, daß Teile und 
Teilerfolge das Wichtigere seien. Bei allen 
gegensätzlichen Meinungen muß uns doch der 
Gedanke leiten: Wir sitzen in einem Boot, 
wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, und der 
Vorteil und Nutzen des ganzen Volkes steht 
allem voran. 

Darf ich dabei als Vorsitzender der zweiten 
Kammer bei diesem Anlaß der Genugtuung 
Ausdruck verleihen, daß die letzte große poli­
tische Schwierigkeit, die sich durch die Wahl­
anfechtung und ein höchstgerichtliches Urteil 
ergeben hat, zum Vorteil der Demokratie so­
wie im Interesse des Ansehens und des 
Funktionierens der parlamentarischen Ein­
richtungen einvernehmlich gelöst wurde. 

Ich darf noch einen dritten Hauptpunkt 
unserer Arbeitsmotive hier anführen: Der 
Bundesrat wird von den Ländern beschickt, 
und es gilt, speziell die Interessen der Bun­
länder zu vertreten, natürlich unter Wahrung 
der Gesamtinteressen des Staates. 

Ich möchte als Oberösterreicher Sie heute 
nicht mit unseren speziellen Problemen kon­
frontieren, sondern zum Ausdruck. bringen, 
daß es hier im Bundesrat gilt: Bei Zusammen,. 
arbeit aller Bundesländer unter Berück.sichti­
gung jedes einzelnen Landes kann man am 
besten zum Wohle aller und jedes einzelnen 
Bundeslandes etwas erreichen. Zentralismus 
und Föderalismus können übertrieben wer­
den. Versuchen wir hier, einen gesunden Aus­
gleich zu schaffen und einen "goldenen Mit­
tel weg" zu finden. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Be­
kanntgabe der eingelangten Beschlüsse des 
Nationalrates. 

Schriftführerin Maria Hagleitner: 

Punkt 1: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz über die Errichtung eines Bundesmini­
steriums für Wissenschaft und Forschung und 
über die Neuordnung des Wirkungsbereiches 
einiger Bundesministerien. 

Punkt 2: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 1. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Pensionsg,esetz 1965 
neuerlich abgeändert wird (2. Pensionsgesetz­
Novelle). 

Punkt 3: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 1. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem die Bundesforste-Dienstord­
nung geändert wird (2. Novelle zur Bundes­
forste-Dienstordnung) . 

Punkt 4: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 1. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem die Dienstpragmatik ergänzt 
wird (Dienstpragmatik-Novelle 1970). 

Punkt 5: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 1. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Einführungsgesetz zu den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen geändert 
wird. 

Punkt 6: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Gehaltsüberleitungsgesetz 
neuerlich geändert wird (1. Gehaltsüberlei­
tungsgesetz-Novelle 1970), samt Anlagen. 

Punkt 7: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Gehaltsüberleitungs­
gesetz neuerlich geändert wird (2. Gehalts­
über leitungsgesetz-Novelle 1970). 

Punkt 8: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 ge­
ändert wird (20. Gehaltsgesetz-Novelle), samt 
Anlage. 

Punkt 9: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Vertragsbediensteten­
gesetz 1948 geändert wird (17. Vertragsbe­
dienstetengesetz-Novelle), samt Anlagen. 

Punkt 10: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Landeslehter-Dienstrechts­
überleitungsgesetz 1962 abgeändert wird 
(6. Novelle zum LaDUG. 1962). 

Punkt 11: Gesetzesbeschluß des National-
In diesem Sinne wollen wir unsere Arbeit rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­

hier im Bundesrat fortsetzen. (Allgemeiner gesetz, mit dem das Landesvertragslehrer-
Beifall.) gesetz 1966 abgeändert wird. 
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SdlriftfOhrer 
Punkt 12: Gesetzesbeschluß des National­

rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Land- und forstwirt­
schaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsüberlei­
tungsgesetz abgeändert wird. 

Punkt 13: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Land- und forstwirt­
schaftliche Landesvertragslehrergesetz abge­
ändert wird. 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanz­
gesetz für das Jahr 1910 abgeändert und er­
gänzt wird (1. Bundesfinanzgesetz-Novelle 
1970) ; 

Bundesgesetz, mit dem Ubersdlfeitungen 
der Ansätze des Bundesfinanzgesetzes 1970 
genehmigt werden (1. Budgetüberschreitungs­
gesetz 1970); 

Bundesgesetz, betreffend entgeltliche und 
unentgeltliche Veräußerungen und Belastun­
gen von unbeweglichem Bundesvermögen; 50-

Punkt 14: Gesetzesbeschluß des National- wie 
rates vom 9. Juli 1910, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1961 abgeändert wird. 

Punkt 15: Beschluß des Nationalrates 
vom 3. Juni 1970, betreffend ein Ab­
kommen zwischen der Republik Osterreich 
und dem Staat Israel zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
samt Notenwechsel. 

Punkt 16: Beschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1970, betreffend ein Protokoll zur Ab­
änderung des Abkommens zwischen der Repu­
blik Osterreich und dem Königreich Schwe­
den zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen. 

Punkt 17: Beschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1970, betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Osterreim und dem Für­
stentum Liechtenstein zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
samt Schlußprotokoll. 

Punkt 18: Beschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1970, betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Osterreich und dem Ver­
einigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland zur Vermeidung der Doppel­
besteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerumgehung bei den Steuern vom Ein­
kommen. 

Punkt 19: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1910, betreffend ein Bundes­
gesetz über die Schätzung des landwirtschaft­
lichen Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz 
1970) samt Anlage. 

Bundesgesetz, betreffend entgeltliche Ver­
äußerungen und Belastungen von unbeweg­
lidlem Bundesvermögen. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich hiezu in 
seinem Begleitschreiben mitzuteilen, daß es 
beabSichtigt, entsprechend dem letzten Absatz 
des Artikels 42 Abs. 5 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 vor­
zugehen, das heißt, hinsichtlich dieser Geset­
zesbeschlüsse die Beurkundungen und Kund­
madlungen ohne weiter,es in die Wege zu 
leiten. 

Eingelangt ist weiters ein 
Bericht des Bundesministers für Auswärtige 

Angelegenheiten über· die XXIV. Generalver­
sammlung der Vereinten Nationen (New; 
York, 16. September bis 17. Dezember 1969). 

Ich habe diesen Bericht dem Aussdluß für 
auswärtige Angelegenheiten und wirtsdlaft­
lidle Integration zur weiteren geschäftsord­
nungsmäßigen Behandlung zugewiesen. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

9. Juli 1970, betr:effend ein Bundesgesetz über 
die Wiederholung des Wahlverfahrens einer 
Nationalratswahl, 

auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung 
zu stellen und von der 24stündigen Auflage­
frist des betreffenden Ausschußberichtes im 
Sinne des § 30 Abs. F der Geschäftsordnung 
Abstand zu nehmen. Ein diesbezügliches Aviso 
ist allen Mitgliedern des Hohen Hauses zu­
gegangen. 

Wer damit einverstanden ist, den bitte im 
um ein Händezeichen. - Danke. Ich stelle 
somit die einstimmige Annahme des Vor­
schlages fest. 

Gesetzesbescbluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreftend ein Bundesgesetz über 
die Wiederholung des Wahlverfahrens einer 
Nationalratswahl (395 und 398 der Beilagen' 

Vorsitzender: Danke. Ich habe diese Be­
schlüsse des Nationalrates im Sinne des § 29 
Abs. C der Geschäftsordnung den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung zu­
gewiesen. Die Ausschüsse haben diese Vor­
lagen bereits in Verhandlung genommen. Vorsitzender: Wir gehen in die Tagesord­

nung ein: Bundesgesetz über die Wieder­
Ferner sind folgende Gesetzesbesdllüsse holung des Wahlverfahrens einer National­

des Nationalrates vom 9. Juli 1970 eingelangt: ratswahl. 
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Vorsitzender 
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Novak. heiten zur Vorberatung zugewiesen werden. 

Ich bitte ihn um seinen Bericht. Erhebt sich dagegen ein Widerspruch? - Dies 
Berichterstatter Novak: Hoher Bundesrat I ist nicht der Fall. Der Antrag ist somit dem 

Ausschuß für soziale Angelegenheiten zuge-Meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates enthält 
eine Regelung für den Fall, daß auf Grund 
eines Erkenntnisses des Verfassungs gerichts­
hofes das Wahlverfahren einer Nationalrats­
wahl ganz oder teilweise zu wiederholen ist. 
Neben gesonderten Bestimmungen über die 
Ausschreibung der Wiederholungswahl, die 
Wahlberechtigten, die Wahlsprengel, die 
Wahlbehörden und die Wahlkartenwähler ist 
vorgesehen, daß grundsätzlich die National­
rats-Wahlordnung 1970 auch für das Verfah­
ren der Wiederholungswahl sinngemäß zu 
gelten hat. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor­
lage in seiner Sitzung vom 13. Juli 1970 in 
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten den An t rag, der Bundes­
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juli 1970, betreffend ein Bundes­
gesetz über die Wiederholung des Wahlver­
fahrens einer Nationalratswahl, wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke. Zum Wort hat sich 
niemand gemeldet. Wir schreiten daher zur 
Abstimmung. 

Bei der Abstimmung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

Vorsitzender: Die Tagesordnung ist er­
schöpft. 

Die Bundesräte Porges und Genossen haben 
einen Antrag, betreffend 2. Mietrechtsände­
rungsgesetz, eingebracht. 

Nach dem Vorschlag der Einbringer soll 
dieser Antrag dem Ausschuß für Verfassungs­
und Rechtsangelegenheiten zur Vorberatung 
zugewiesen werden. Erhebt sich dagegen ein 
Widerspruch? - Dies ist nicht der Fall. Der 
Antrag ist somit dem Ausschuß für Verfas­
sungs- und Rechtsangelegenheiten zuge­
wiesen. 

Weiters haben die Bundesräte Böck. und 
Genossen einen Antrag, betreffend Erhöhung 
des UberstundenzusdJ.lages, eingebracht. 

Nach Vorschlag der Einbringer soll dieser 
Antrag dem Ausschuß für soziale Angelegen-

wiesen. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Bundesrates 
berufe ich für Mittwoch, den 15. Juli 1970, 
9 Uhr, mit folgender Tagesordnung ein: ' 

1. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz über 
die Errichtung eines Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung und über die 
Neuordnung des Wirkungsbereiches einiger 
Bundesministerien; 

2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Pensionsgesetz 1965 neuerlich abge­
ändert wird (2. Pensionsgesetz-Novelle); 

3. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Bundesforste-Dienstordnung geändert 
wird (2. Novelle zur Bundesforste-Dienstord­
nung); 

4. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Dienstpragmatik ergänzt wird (Dienst­
pragmatik-Novelle 1910); 

5. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
1. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Einführungsgesetz zu den Verwal­
tungsverfahrensgesetzen geändert wird; 

6. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Gehaltsüberleitungsgesetz neuerlich 
geändert wird (1. GehaItsüberleitungsgesetz­
Novelle 1970) i 

7. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Gehaltsüberleitungsgesetz neuerlich 
geändert wird (2. Gehaltsüberleitungsgesetz­
Novelle 1970); 

8. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert wird 
(20. Gehaltsgesetz-Novelle); 

9. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 ge­
ändert wird (17. Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle); 

10. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Landeslehrer-Dienstrechtsüberlei­
tungsgesetz 1962 abgeändert wird (6. Novelle 
zum LaDUG. 1962) i . 
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Vorsitzender 
11. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Landesvertragslehrergesetz 1966 ab­
geändert wird; 

12. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Land- und forstwirtschaftliehe Landes­
lehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetz abgeän­
dert wird; 

13. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Land- und forstwirtschaftliche Landes­
vertragslehrergesetz abgeändert wird; 

14. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. Juli 1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Einkommensteuergesetz 1967 abge­
ändert wird; 

15. Beschluß des Nationalrates vom 
3. Juni 1970, betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und dem 
Staat Israel zur Vermeidung der Doppelbe­
steuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen samt Noten·· 
wechsel; 

16. Beschluß des Nationalrates vom 1. Juli 
1970, betreffend ein Protokoll zur Abänderung 
des Abkommens zwischen der Republik Oster­
reich und dem Königreich Schweden zur Ver­
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge­
biete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen; 

17. Beschluß des Nationalrates vom 1. Juli 
1970, betreffend ein Abkommen zwischen der 
Republik Osterreich und dem Fürstentum 
Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbe­
steuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen samt Schluß­
protokoll; 

18. Beschluß des Nationalrates vom 1. Juli 
1970, betreffend ein Abkommen zwischen der 
Republik Osterreich und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nordir­
land zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und zur Verhinderung der Steuerumgehung 
bei den Steuern vom Einkommen. 

Die Sitzung ist g e s chi 0 s sen. 

SchluJ3 der Sitzung: 18 Uhr 

österreichische Staatsdruckerei L61 27910 
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